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1. Instanz

Aktenzeichen S 27 RA 112/00-8
Datum 22.05.2002

2. Instanz

Aktenzeichen L 17 RA 47/02
Datum 29.10.2003

3. Instanz

Datum -

Die Berufung der KlÃ¤gerin gegen das Urteil des Sozialgerichts Berlin vom 22. Mai
2002 wird zurÃ¼ckgewiesen. AuÃ�ergerichtliche Kosten sind auch fÃ¼r das
Berufungsverfahren nicht zu erstatten. Die Revision wird nicht zugelassen.

Tatbestand:

Streitig ist ein Anspruch auf GewÃ¤hrung einer Rente wegen verminderter
ErwerbsfÃ¤higkeit.

Die am 1942 geborene KlÃ¤gerin ist StaatsangehÃ¶rige. Sie war bis 1978 in Ã� und
von 1986 bis Februar 1995 mit Unterbrechungen in der Bundesrepublik
berufstÃ¤tig. Von August 1985 bis Juli 1986 besuchte sie eine
Hotelberufsfachschule. 1987 schloss sie laut der von ihr im Verfahren vorgelegten
Bescheinigung der Industrie- und Handelskammer fÃ¼r M und O Ã¼ber eine
Unterrichtung nach Â§ 4 Abs. 1 Nr. 4 des GaststÃ¤ttengesetzes eine Ausbildung zur
K und 1988 zur Hotelfachfrau ab. Als K / K arbeitete sie zuletzt im Februar 1993. Bis
Februar 1995 war sie als V in einer K tÃ¤tig.

Im November 1997 beantragte sie die GewÃ¤hrung einer Rente und gab dazu u.a.
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an, sie halte sich wegen BrustwirbelsÃ¤ulen-, HÃ¼ft- und Kniebeschwerden fÃ¼r in
der ArbeitsfÃ¤higkeit eingeschrÃ¤nkt bzw. invalide. Seit November 1997 bezieht die
KlÃ¤gerin vom Ã¶ SozialversicherungstrÃ¤ger eine Invalidenpension.

Am 7. Januar 1998 erfolgte in der fachÃ¤rztlichen Begutachtungsstation Salzburg
eine internistische Untersuchung der KlÃ¤gerin durch Dr. V â�� als
Hauptbegutachter â�� und eine orthopÃ¤dische Untersuchung durch Dr. K. Die
Ã�rzte gelangten zu der EinschÃ¤tzung, die KlÃ¤gerin kÃ¶nne aufgrund einer
leichten Verminderung der WirbelsÃ¤ulenbelastbarkeit aufgrund einer Fehlhaltung
und degenerativen WirbelsÃ¤ulenverÃ¤nderungen nur noch leichte bis
mittelschwere kÃ¶rperliche Arbeiten im Gehen, Stehen und Sitzen vollschichtig
verrichten. Eine ausschlieÃ�lich stehende TÃ¤tigkeit verbunden mit dem Heben und
Tragen schwerer Lasten von mehr als 15 kg sei nicht mehr zumutbar. Die
WegefÃ¤higkeit sei erhalten, sie brauche keine lÃ¤ngeren als die Ã¼blichen
Arbeitspausen. Dieses Ergebnis wurde vom Obergutachter Dr. B in einer
zusammenfassenden Beurteilung vom 15. Januar 1998 bestÃ¤tigt.

Mit Bescheid vom 26. Juni 1998 lehnte die Beklagte den Antrag ab. Die KlÃ¤gerin
kÃ¶nne noch eine ihr zumutbare BeschÃ¤ftigung als Hotelfachfrau ausÃ¼ben.
Zudem seien bezogen auf den Zeitpunkt der Antragstellung die
versicherungsrechtlichen Voraussetzungen nicht erfÃ¼llt. Dagegen erhob die
KlÃ¤gerin unter Ã�berreichung medizinischer Unterlagen Widerspruch und machte
zu dessen BegrÃ¼ndung geltend, sie kÃ¶nne krankheitsbedingt im erlernten Beruf
nur noch maximal 2 Stunden tÃ¤glich arbeiten. Aus gesundheitlichen GrÃ¼nden sei
sie zuletzt als VerkÃ¤uferin tÃ¤tig gewesen, aber auch diese TÃ¤tigkeit habe sie
Ã¼berfordert.

Mit Widerspruchsbescheid vom 10. November 1999 (im Ausland zugestellt) wies die
Widerspruchstelle der Beklagten den Widerspruch zurÃ¼ck. Aufgrund ihrer
Ausbildung zur KÃ¶chin, die nach Lage der Akten 2 Jahre gedauert habe, gehÃ¶re
die KlÃ¤gerin zwar zur Gruppe der sogenannten Angelernten, sie kÃ¶nne aber sozial
zumutbar beispielsweise auf ihr gesundheitlich noch mÃ¶gliche
BÃ¼rohilfstÃ¤tigkeiten verwiesen werden und sei damit weder berufs- noch
erwerbsunfÃ¤hig. Zudem habe sie im 5-Jahres-Zeitraum vor Beantragung der Rente
(26. November 1992 bis 25. November 1997) nur 28 statt der erforderlichen 36
Monate mit PflichtbeitrÃ¤gen. Sogenannte VerlÃ¤ngerungstatbestÃ¤nde lÃ¤gen
nicht vor. Da die Zeit seit 1984 zudem nicht durchgehend mit
Anwartschaftserhaltungszeiten belegt sei, habe der Rentenanspruch auch wegen
nicht erfÃ¼llter versicherungsrechtlicher Voraussetzungen abgelehnt werden
mÃ¼ssen.

Mit der dagegen am 11. Januar 2000 erhobenen Klage hat die KlÃ¤gerin unter
BeifÃ¼gung einer Ã¤rztlichen Bescheinigung von Dr. W geltend gemacht, sie sei
bereits nach Beendigung der letzten BeschÃ¤ftigung im MÃ¤rz 1995 nicht mehr zu
einer regelmÃ¤Ã�igen Arbeit imstande gewesen. Den Beruf einer Khabe sie in einer
dreijÃ¤hrigen Lehrzeit erlernt und langjÃ¤hrig ausgeÃ¼bt.

Das Sozialgericht hat vom Arzt fÃ¼r Allgemeinmedizin Dr. S sowie vom Chirurgen
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Dr. W Befundberichte vom 2. bzw. 8. Mai 2000 eingeholt und den Facharzt fÃ¼r
OrthopÃ¤die und orthopÃ¤dische Chirurgie Dr. M zum SachverstÃ¤ndigen ernannt.
In seinem Gutachten vom 15. Juni 2001 stellte er die Diagnosen chronisch
rezidivierendes, degenerativ bedingtes Cervikalsyndrom mit hÃ¶hergradiger
BewegungseinschrÃ¤nkung und berichteten radikulÃ¤ren oder pseudoradikulÃ¤ren
Ausstrahlungen in beiden Armen ohne dzt. nachweisbare akute oder chronische
Wurzelirritationszeichen, chronisch rezidivierende Dorsalgie bei RundrÃ¼cken und
zum Teil erhebliche spondylotischen VerÃ¤nderungen im unteren Drittel,
rezidivierende vorwiegend funktionelle Lumbalgie bei weitgehend radiologisch
unauffÃ¤lligem Befund und ohne akute oder chronische Wurzelirritationszeichen,
beginnende Gonarthrose beidseits ohne akute oder chronische
EntzÃ¼ndungszeichen (KniegelenksabnÃ¼tzung), krankhaftes Ã�bergewicht mit
Ã�berlastung des Bewegungsapparates.

Er gelangte zu dem Ergebnis, die KlÃ¤gerin kÃ¶nne noch leichte und mittelschwere
Arbeiten im Wechsel der Haltungsarten im Freien und in geschlossenen RÃ¤umen
Ã¼ber die volle Ã¼bliche Arbeitszeit von 8 Stunden verrichten. Die KlÃ¤gerin solle
die MÃ¶glichkeit haben, kurzzeitig und kurzfristig beim Auftreten von Beschwerden
die Arbeitshaltung zur DurchfÃ¼hrung von Ausgleichsbewegungen zu Ã¤ndern.
Arbeiten, die eine dauerhafte Zwangshaltung der WirbelsÃ¤ule bedingten, sowie
Arbeiten in dauernder oder vorwiegender vornÃ¼bergeneigter oder Ã¼berstreckter
Haltung der Hals- und LendenwirbelsÃ¤ule seien nicht zumutbar. Das Gleiche gelte
fÃ¼r Arbeiten, die eine freie Beweglichkeit der HalswirbelsÃ¤ule voraussetzten. Die
KlÃ¤gerin kÃ¶nne noch Lasten von bis zu 15 kg heben und tragen. Arbeiten an
absturzgefÃ¤hrdeten Stellen oder mit erhÃ¶hten Anforderungen an die
Standsicherheit seien ebensowenig zumutbar wie Arbeiten im Knien oder in
vorwiegend hockender Stellung. Die Ã¼blichen Arbeitspausen seien ausreichend
und es bestehe WegefÃ¤higkeit. Die Einholung eines weiteren Gutachtens sei nicht
erforderlich.

Mit Urteil vom 22. Mai 2002 hat das Sozialgericht die Klage abgewiesen. Es ist dem
Gutachten von Dr. M gefolgt und hat ausgefÃ¼hrt, mit dem der KlÃ¤gerin
verbliebenen LeistungsvermÃ¶gen kÃ¶nne sie jedenfalls noch den von ihr erlernten
Beruf einer Hotelfachfrau, der in grÃ¶Ã�eren Hotels eine reine BÃ¼rotÃ¤tigkeit sei,
ausÃ¼ben. Da auch die versicherungsrechtlichen Voraussetzungen nicht erfÃ¼llt
seien, kÃ¶nne selbst dann, wenn sie zum Zeitpunkt der Antragstellung oder spÃ¤ter
berufs- oder erwerbsunfÃ¤hig geworden sei, eine Rente nicht gewÃ¤hrt werden.

Gegen das ihr am 29. Juli 2002 zugestellte Urteil wendet sich die KlÃ¤gerin mit der
14. August 2002 eingelegten Berufung. Zu deren BegrÃ¼ndung macht sie geltend,
der Gutachter habe ihren Gesundheitszustand nicht zutreffend beurteilt. Nach
Auffassung ihrer behandelnden Ã�rzte lÃ¤ge ErwerbsunfÃ¤higkeit vor. Dazu
Ã¼berreicht die KlÃ¤gerin einen Befundbericht der OrthopÃ¤din Dr. S-S vom 18.
Oktober 2002 sowie die Arztbriefe Ã¼ber 2002 erfolgte Untersuchungen und
Behandlungen.

Die KlÃ¤gerin beantragt sinngemÃ¤Ã�,
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das Urteil des Sozialgerichts Berlin vom 22. Mai 2002 sowie den Bescheid der
Beklagten vom 26. Juni 1998 in Gestalt des Widerspruchsbescheides vom 10.
November 1999 aufzuheben und diese zu verurteilen, ihr Rente wegen
ErwerbsunfÃ¤higkeit, hilfsweise wegen BerufsunfÃ¤higkeit, seit November 1997 zu
gewÃ¤hren.

Die Beklagte beantragt,

die Berufung zurÃ¼ckzuweisen.

Die Beteiligten haben sich mit einer Entscheidung des Gerichts ohne mÃ¼ndliche
Verhandlung einverstanden erklÃ¤rt.

Die Akten des Sozialgerichts Berlin â�� S 27 RA 112/00 â�� 8 â�� und die die
KlÃ¤gerin betreffenden Akten der Beklagten haben dem Senat vorgelegen und sind
Gegenstand der Entscheidung gewesen.

EntscheidungsgrÃ¼nde:

Die form- und fristgerecht eingelegte Berufung, Ã¼ber die der Senat aufgrund des
EinverstÃ¤ndnisses der Beteiligten gemÃ¤Ã� Â§ 124 Abs. 2 i.V.m. Â§ 153 Abs. 2
Sozialgerichtsgesetz â�� SGG â�� ohne mÃ¼ndliche Verhandlung entscheiden
konnte, ist zulÃ¤ssig, aber nicht begrÃ¼ndet. Das Sozialgericht hat zu Recht
entschieden, dass die KlÃ¤gerin keinen Anspruch auf Rente wegen
ErwerbsunfÃ¤higkeit oder BerufsunfÃ¤higkeit nach den Â§Â§ 43, 44
Sozialgesetzbuch Sechstes Buch â�� SGB VI â�� in der bis zum 31. Dezember 2000
geltenden Fassung und auch keinen Anspruch auf Rente wegen Erwerbsminderung
(nach Â§ 43 SGB VI n.F. oder Â§ 240 SGB VI n.F.) hat.

Das vor dem 1. Januar 2001 geltende Recht kann hier â�� auch â�� angewandt
werden, weil der Rentenantrag bereits im November 1997 gestellt wurde und die
KlÃ¤gerin auch Leistungen seither begehrt (vgl. Â§ 300 Abs. 2 SGB VI).

Nach Â§ 44 Abs. 1 SGB VI a.F. haben Versicherte bis zur Vollendung des 65.
Lebensjahres Anspruch auf Rente wegen ErwerbsunfÃ¤higkeit, wenn sie

1. erwerbsunfÃ¤hig sind,

2. in den letzten fÃ¼nf Jahren vor Eintritt der ErwerbsunfÃ¤higkeit drei Jahre
PflichtbeitrÃ¤ge fÃ¼r eine versicherte BeschÃ¤ftigung oder TÃ¤tigkeit haben und

3. vor Eintritt der ErwerbsunfÃ¤higkeit die allgemeine Wartezeit erfÃ¼llt

haben.

ErwerbsunfÃ¤hig sind nach Abs. 2 Satz 1 der genannten Vorschrift Versicherte, die
wegen Krankheit oder Behinderung auf nicht absehbare Zeit auÃ�erstande sind,
eine ErwerbstÃ¤tigkeit in gewisser RegelmÃ¤Ã�igkeit auszuÃ¼ben oder
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Arbeitsentgelt oder Arbeitseinkommen zu erzielen, das 1/7 der monatlichen
BezugsgrÃ¶Ã�e Ã¼bersteigt. Diese gesetzlichen Voraussetzungen erfÃ¼llt die
KlÃ¤gerin nicht, sie erfÃ¼llt nicht einmal die weniger strengen Kriterien der
BerufsunfÃ¤higkeit.

BerufsunfÃ¤hig sind Versicherte, deren ErwerbsfÃ¤higkeit wegen Krankheit oder
Behinderung auf weniger als die HÃ¤lfte derjenigen eines kÃ¶rperlich, geistig und
seelisch gesunden Versicherten mit Ã¤hnlicher Ausbildung und gleichwertigen
Kenntnissen und FÃ¤higkeiten gesunken ist. Der Kreis der TÃ¤tigkeiten, nach denen
die ErwerbsfÃ¤higkeit von Versicherten zu beurteilen ist, umfasst alle TÃ¤tigkeiten,
die ihren KrÃ¤ften und FÃ¤higkeiten entsprechen und ihnen unter
BerÃ¼cksichtigung der Dauer und des Umfangs ihrer Ausbildung sowie ihres
bisherigen Berufs und der besonderen Anforderungen ihrer bisherigen
BerufstÃ¤tigkeit zugemutet werden kÃ¶nnen.

Zumutbar ist stets eine TÃ¤tigkeit, fÃ¼r die die Versicherten durch Leistungen zur
beruflichen Rehabilitation mit Erfolg ausgebildet oder umgeschult worden sind.
BerufsunfÃ¤hig ist nicht, wer eine zumutbare TÃ¤tigkeit vollschichtig ausÃ¼ben
kann; dabei ist die jeweilige Arbeitsmarktlage nicht zu berÃ¼cksichtigen (Â§ 43 Abs.
2 SGB VI a.F.).

Ausgangspunkt fÃ¼r die Beurteilung der BerufsunfÃ¤higkeit ist der bisherige Beruf,
d.h. die TÃ¤tigkeit, die der Versicherte zuletzt nicht nur vorÃ¼bergehend
ausgeÃ¼bt hat. Zuletzt war die KlÃ¤gerin zwar als VerkÃ¤uferin tÃ¤tig, dies erfolgte
nach ihren Angaben aber nur deshalb, weil sie aus gesundheitlichen GrÃ¼nden als
KÃ¶chin nicht mehr arbeiten konnte. Wird eine TÃ¤tigkeit gesundheitlichbedingt
aufgegeben, dann liegt grundsÃ¤tzlich keine LÃ¶sung von diesem Beruf vor, so dass
zugunsten der KlÃ¤gerin als ihr bisheriger Beruf der einer KÃ¶chin angesehen
werden kann.

Ob die KlÃ¤gerin mit ihrem aus gesundheitlichen GrÃ¼nden verminderten
LeistungsvermÃ¶gen noch als KÃ¶chin vollwertig und vollschichtig arbeiten kann,
kann allerdings dahingestellt bleiben, denn ihre LeistungsfÃ¤higkeit reicht nach den
Ã¤rztlichen Feststellungen jedenfalls noch fÃ¼r eine ihr in jeder Hinsicht zumutbare
TÃ¤tigkeit als Hotelfachfrau aus. Sowohl der Beruf einer KÃ¶chin wie auch der der
Hotelfachfrau werden Ã¼blicherweise in einer dreijÃ¤hrigen Ausbildung erlernt (vgl.
BERUF AKTUELL, Ausgabe 2000/2001, herausgegeben von der Bundesanstalt fÃ¼r
Arbeit, S. 72, 237). Die genannten Berufe kÃ¶nnen unter BerÃ¼cksichtigung der
Tatsache, dass die Ausbildung regelmÃ¤Ã�ig das wichtigste Kriterium fÃ¼r die
Beurteilung der Wertigkeit eines Berufes ist, mithin als gleichwertig angesehen
werden. Auch wenn die KlÃ¤gerin trotz Aufforderung der Beklagten kein Zeugnis
oder eine sonstige Urkunde Ã¼ber einen Berufsabschluss, sondern lediglich
Bescheinigungen einer Industrie- und Handelskammer "Ã¼ber die Unterrichtung
nach Â§ 4 Abs. 1 Nr. 4 des GaststÃ¤ttengesetzes" vorgelegt hat, so dass keine
eindeutigen Nachweise Ã¼ber einen vollwertigen Berufsabschluss vorliegen, lÃ¤sst
sich aus

diesen Bescheinigungen und den mitgeteilten â�� jeweils einjÃ¤hrigen â��
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Ausbildungszeiten entnehmen, dass die Ausbildungen zur KÃ¶chin und zur
Hotelfachfrau auf vergleichbarem Niveau erfolgten. Es bestehen deshalb keine
Zweifel an der sozialen Zumutbarkeit einer BeschÃ¤ftigung als Hotelfachfrau. Da
die Ausbildung in beiden Berufen fast zeitgleich erfolgte und auch noch nicht so
lange Zeit zurÃ¼ckliegt, dass Zweifel daran angebracht sein kÃ¶nnten, dass die
KlÃ¤gerin noch die Kenntnisse und FÃ¤higkeiten zur AusÃ¼bung des erlernten
Berufs besitzt (bzw. sich in einer Einarbeitungszeit von bis zu 3 Monaten wieder
aneignen kÃ¶nnte), ist ihr eine TÃ¤tigkeit als H auch fachlich zumutbar.

Die genannte TÃ¤tigkeit ist der KlÃ¤gerin schlieÃ�lich auch aus gesundheitlichen
GrÃ¼nden zumutbar. Hinsichtlich der Beurteilung ihrer gesundheitlichen
EinschrÃ¤nkungen folgt der Senat ebenso wie bereits das Sozialgericht den
AusfÃ¼hrungen des SachverstÃ¤ndigen Dr. M in seinem Gutachten vom 15. Juni
2001. Danach kann die KlÃ¤gerin noch leichte und mittelschwere Arbeiten im
Wechsel der Haltungsarten im Freien und in geschlossenen RÃ¤umen Ã¼ber die
volle Ã¼bliche Arbeitszeit von 8 Stunden verrichten. Arbeiten in Zwangshaltungen
oder solche, die besondere Anforderungen an die Belastbarkeit der WirbelsÃ¤ule
stellen, sind ebenso unzumutbar wie Arbeiten auf absturzgefÃ¤hrdeten Stellen oder
mit besonderen Anforderungen an die Standsicherheit. Aufgrund ihrer
WirbelsÃ¤ulenbeschwerden soll die KlÃ¤gerin die MÃ¶glichkeit haben, kurzzeitig
und kurzfristig bei Auftreten von Beschwerden die Arbeitshaltung zur
DurchfÃ¼hrung von Ausgleichsbewegungen zu Ã¤ndern.

Die gegen diese gutachterlichen EinschÃ¤tzungen von der KlÃ¤gerin vorgebrachten
Einwendungen vermÃ¶gen nicht zu Ã¼berzeugen. Insbesondere ist nicht
ersichtlich, dass â�� wie von der KlÃ¤gerin geltend gemacht â�� ihre behandelnden
Ã�rzte sie fÃ¼r erwerbsunfÃ¤hig halten. Die von Frau Dr. S-S im Bericht vom 18.
Oktober 2002 genannten EinschrÃ¤nkungen (kein Heben und Tragen von Lasten
Ã¼ber 10 kg, keine Steh- und Gehzeiten Ã¼ber zwei Stunden, keine Arbeiten in
gebÃ¼ckter KÃ¶rperhaltung, mit vermehrtem Treppensteigen, auf Leitern und
GerÃ¼sten und auf abschÃ¼ssigem GelÃ¤nde) unterscheiden sich nur unerheblich
von den Beurteilungen des GerichtssachverstÃ¤ndigen. Die Angaben von Dr. W in
der Bescheinigung vom 8. Februar 2000 beziehen sich ausdrÃ¼cklich auf die
bisherige TÃ¤tigkeit der KlÃ¤gerin und belegen deshalb gerade nicht eine
ErwerbsunfÃ¤higkeit. Auch Dr. R bescheinigte der KlÃ¤gerin in seiner Ã¤rztlichen
BestÃ¤tigung vom 10. November 1998 lediglich, dass sie keine schweren Arbeiten
mehr ausfÃ¼hren solle. Darauf hinzuweisen ist schlieÃ�lich noch, dass die
Ergometrie-Untersuchung im laut dem Arztbrief vom 30. November 2001 eine gute
kÃ¶rperliche LeistungsfÃ¤higkeit (100 % der Norm) ergeben hat. SchlieÃ�lich
belegen auch die von den behandelnden Ã�rzten eingeholten Befundberichte und
die im Verwaltungsverfahren erstellten Gutachten keine weitergehenden
Erkrankungen und LeistungseinschrÃ¤nkungen.

Mit dem bereits nÃ¤her dargelegten LeistungsvermÃ¶gen ist die KlÃ¤gerin nicht
gehindert, eine TÃ¤tigkeit als H auszuÃ¼ben. Bei dieser TÃ¤tigkeit handelt es sich
um eine leichte und mittelschwere Arbeit, die im Wechsel vom Sitzen, Gehen und
Stehen in temperierten RÃ¤umen und â�� selten, beispielsweise bei gutem Wetter
â�� auch im Freien ausgeÃ¼bt wird (vgl. zu den typischen Belastungen fÃ¼r H/H
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gabi Grundwerk ausbildungs- und berufskundliche Informationen Ordnungsnummer
911 a). Da die TÃ¤tigkeit im Wechsel der Haltungsarten und nicht in
Zwangshaltungen ausgeÃ¼bt wird, ermÃ¶glicht sie auch beim Auftreten von
Beschwerden, die Arbeitshaltung kurzzeitig und kurzfristig zur DurchfÃ¼hrung von
Ausgleichsbewegungen zu Ã¤ndern, ohne dass damit betrieblich relevante
Arbeitsunterbrechungen verbunden wÃ¤ren. Aufgrund der AusfÃ¼hrungen des
SachverstÃ¤ndigen ist auch nicht davon auszugehen, dass die KlÃ¤gerin an
WirbelsÃ¤ulenbeschwerden leidet, die so erheblich sind, dass sie der AusÃ¼bung
dieser TÃ¤tigkeit entgegenstehen kÃ¶nnten. Denn nach Angaben des Gutachters
sind ihr lediglich Arbeiten, die eine dauernde Zwangshaltung der WirbelsÃ¤ule
bedingen, nicht mehr zumutbar. Auch die Tatsache, dass der KlÃ¤gerin noch das
Heben und Tragen von nicht unerheblichen Lasten von bis zu 15 kg mÃ¶glich ist,
belegt das Fehlen von auÃ�ergewÃ¶hnlich groÃ�en LeistungseinschrÃ¤nkungen auf
orthopÃ¤dischem Fachgebiet.

Ist Berufs- oder ErwerbsunfÃ¤higkeit bis zur Untersuchung durch Dr. M nicht
eingetreten, dann steht einem Rentenanspruch zudem, worauf bereits zutreffend
das Sozialgericht und die Beklagte hingewiesen haben, entgegen, dass die
sogenannten versicherungsrechtlichen Voraussetzungen fÃ¼r die beantragte
Rentenart nicht erfÃ¼llt sind. Es konnte deshalb offenbleiben, ob sich der
Gesundheitszustand der KlÃ¤gerin nach der Begutachtung verschlechtert hat.

Die fehlenden versicherungsrechtlichen Voraussetzungen stehen auch einem
Rentenanspruch nach Â§ 43 oder Â§ 240 SGB VI n.F. fÃ¼r die Zeit nach dem 31.
Dezember 2000 entgegen.

Die Kostenentscheidung beruht auf Â§ 193 SGG.

Die Revision wird nicht zugelassen, weil ein Grund zur Zulassung nach Â§ 160 Abs.
2 SGG nicht ersichtlich ist.

Erstellt am: 05.04.2004

Zuletzt verändert am: 22.12.2024
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